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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1998

Index

61/01 Familienlastenausgleich

Norm

FamLAG 1967 §22 Abs1;

FamLAG 1967 §8 Abs2;

Rechtssatz

Es tri4t nicht zu, daß eine Erstattung nach § 22 Abs 1 FamLAG im Hinblick auf § 8 Abs 2 FamLAG nicht erfolgen könne,

weil § 8 Abs 2 FamLAG einer Erstattung der ausgezahlten Familienbeihilfe wegen völlig anderer Regelungsinhalte nicht

entgegensteht.
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